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Vernehmlassung: Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und 


Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga, 


sehr geehrte Damen und Herren 


 


Die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme in 


obgenannter Vernehmlassung. 


Grundsätzliches 


Gerade im digitalen Zeitalter ist der Zugang zu Wissen und Kultur in der heutigen Wissens- und 


Informationsgesellschaft von überragender Bedeutung. Die BDP begrüsst daher grundsätzlich eine 


Modernisierung des Urheberrechtsgesetzes. Insbesondere unterstützen wir die Schaffung neuer 


Schrankenregelungen zu Gunsten der kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft, Bildung 


und Forschung. Weitere Hauptanliegen in der vorliegenden Revision sind für uns die Limitierung 


ständig steigender Tarifvergütungen sowie Regelungen zur Eindämmung der Internetpiraterie. 


Letztere sind jedoch vom Bundesrat nachzubessern. 


Im Folgenden gehen wir auf die – aus unserer Sicht – prioritären Elemente ein und erläutern unsere 


Anliegen.  


Hauptanliegen der BDP 


 Neue Schrankenregelungen zugunsten Gedächtnisinstitutionen, Wissenschaft, Bildung 


Forschung 


Die BDP begrüsst das Bestandesverzeichnis und die Einführung von extended collective 


license, weil so die Onlinezugänglichkeit verbessert und der Standort Schweiz gestärkt wird. 


Eine zusätzliche Vergütung für eine solche Wissenschaftsschranke sowie weitere finanzielle 


Belastungen der Nutzer  in Form von Tantiemen lehnen wir aber klar ab. Im Übrigen ist der 


Wissenschaft ein zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht zuzugestehen. 


 


 Rückweisung und Nachbesserung der Regelungen im Bereich Internetpiraterie 


Die rechtsstaatlichen Regeln müssen auch im Internet gelten, weshalb Massnahmen gegen 


die Piraterie grundsätzlich zu befürworten sind. Allerdings erachtet die BDP die 


vorgeschlagenen Regelungen als ungeeignet und fordert deshalb Nachbesserungen. 


Insbesondere dürfen die Provider nicht zum Hilfspolizisten gemacht werden. Aktive 


Überwachungspflichten und Suchfunktionen für Provider lehnen wir ab. Vielmehr sind jegliche 


Eingriffe durch eine staatliche Behörde vorzunehmen. Im Hinblick auf die Wahrung der 


Standortattraktivität der Schweiz für IT-Firmen sind  administrative Aufwände zu minimieren. 
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 Limitierung der ständig steigenden Tarifabgaben 


Der ständige Anstieg der Tarifabgaben auf heute 272 Millionen Franken pro Jahr muss 


gebremst werden, um Wirtschaft, Verwaltung, Konsumenten sowie Lehre und Forschung zu 


entlasten. Es braucht eine gesetzliche Anpassung, um sicherzustellen, dass die Vergütungen 


angemessen bleiben und nicht beliebig weiter in die Höhe schiessen. Eine revidierte 


Gesetzesbestimmung soll wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen schaffen. 


Zu den einzelnen Bestimmungen im Detail  


Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-URG: Nicht geschützte Werke 


Nötig sind eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für die Publikation von 


Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können. Das Urheberrecht 


darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Art. 5 Bst. c 


URG ist folgendermassen zu ergänzen: 


Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen 


Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


Zudem fordern wir, dass urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der 


Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und diese Regelung für alle staatlichen Archive, nicht bloss das 


Bundesarchiv, gilt. Art. 5 Bst. e URG ist deshalb folgendermassen zu ändern: 


Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen 


Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so 


zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


Art. 13 E-URG: Bibliotheks- und Museumstantieme 


Die BDP lehnt eine weitere Belastung der Bibliotheken und Museen durch die Einführung eines 


zusätzlichen Verleihrechts ab, weil dies zu grossen organisatorischen Aufwänden und hoher 


Kostenlast führen würde. Der geltende Artikel 13 URG ist unverändert beizubehalten. 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG: Abschaffung der Mehrfachbelastung 


Die Abschaffung der Mehrfachbelastung auf den Leerträgern ist zu begrüssen, jedoch müssen 


Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen abgeschafft werden. Deshalb fordert die BDP die 


Streichung der Ergänzung mit „Absatz 3“ im Schlusssatz des Art. 19 Abs. 3bis E-URG:  


Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken  


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 


nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


Art. 22 b E-URG: verwaiste Werke  


Die BDP begrüsst die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken, fordert aber die 


Erweiterung auf Berufstheater sowie die Schaffung eines Registers für verwaiste Werke. So muss 


nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden. Die bisher geltende Meldepflicht 


sollte zudem weitergeführt werden. Aus diesen Gründen schlagen wir folgende Änderungen in Abs. 1 


Bst. a, Abs. 1 Bst. c und in Abs. 5 vor: 


1a Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich in 


Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 


Museen, Sammlungen, Theatern und Archiven oder in Beständen von Archiven der 


Sendeunternehmen befindet. 


1c Die Nutzer und Nutzerinnen sind verpflichtet den Verwertungsgesellschaften die 


Verwendung der verwaisten Werke zu melden. 
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5 Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie 


diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. 


Art. 24 d E-URG: Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken (Wissenschaftsschranke) 


Die BDP begrüsst grundsätzlich die neue Wissenschaftsschranke zur Stärkung der Wissenschaft und 


des Forschungsstandorts, lehnt aber die vorgesehene Vergütung der Nutzung ab. Eine solche würde 


zu einer neuerlichen Mehrfachvergütung führen. Die BDP fordert daher die Streichung von Absatz 2 


und 3. 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG: Auskünfte der Werknutzer 


Die zusätzlichen administrativen und finanziellen Mehraufwände lehnen wir ab, da unserer Meinung 


nach die Regelung überflüssig ist. Art. 51 URG ist daher unverändert beizubehalten. 


Art. 62a ff URG: Die Massnahmen zur Bekämpfung der Internetkriminalität   


Die BDP unterstützt das Ziel der Pirateriebekämpfung, beurteilt aber die vorgeschlagenen 


Massnahmen als wenig geeignet, die Piraterie einzudämmen. Sie werden daher zurückgewiesen und 


sollten primär unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit überarbeitet werden. 


 Bei den Pflichten für Access-Provider stören wir uns einerseits an den vorgeschlagenen 


Zugangssperren beim zentralisierten System, weil man so die Falschen, nämlich die 


Privatnutzer, trifft. Andererseits erachten wir die Massnahmen hinsichtlich der Identifikations- 


und Auskunftspflichten (P2P-Netzwerke) als unausgegoren, weil zu aufwändig und 


möglicherweise wirkungslos. 


 Der Kostenersatz sollte in einer Verfügung des IGE erfolgen. 


 Bei den Pflichten für die Hosting-Provider kritisieren wir die Einführung von „Notice and 


Takedown“, obwohl sich die AGUR12 auf ein „Notice and Notice“ Verfahren einigte. Uns 


erscheint gerade unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs und der Verhältnis-


mässigkeit heikel, dass Hosting-Provider auf blosse Behauptung eines angeblichen 


Rechteinhabers hin bereits Inhalte entfernen sollen, ohne dass der Inhaltsanbieter die 


Möglichkeit der Stellungnahme erhält und dies auch noch ohne Kostenersatz. Den Hosting-


Provider ohne SRO sollen zusätzlich massive Überwachungs- und Kontrollpflichten auferlegt 


werden, die teilweise Aufgabe der Rechtsinhaber bleiben sollten. 


 Der Haftungsausschluss muss schliesslich umfassend geregelt werden und für alle 


Handlungen im Zusammenhang mit den Massnahmen gelten - sowohl für eine 


Inanspruchnahme durch Rechteinhaber wie auch durch Betreiber der Internetseiten, aber 


auch bezüglich der eigenen Kunden aus Vertrag. Eine klare Haftungsbefreiungsklausel ist für 


die Provider elementar. 


Änderung von Art. 83 Bst. w des  Bundesgerichtsgesetzes  


Wir lehnen diese Änderung des Instanzenzuges ab und fordern, dass beide Instanzenzüge 


(verwaltungsrechtlich und zivilrechtlich) schliesslich zum Bundesgericht führen. 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


Die BDP fordert eine deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist. Es ist heute weder 


einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 70 Jahren post mortem 


auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch noch bis zu drei ihm oder ihr 


nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich 


abgesichert werden sollen. 


Limitierung der Tarifabgaben 


Seit Jahren steigen insbesondere wegen der Digitalisierung die Tarifabgaben kontinuierlich an, ohne 


dass zwingend mehr genutzt wird. Zum Schutze der Wirtschaft, der Konsumenten sowie von Lehre 
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und Forschung fordern wir die Revision von Abs. 2 des Art 60 URG mit fixen Obergrenzen, tieferen 


Prozentsätzen und einer besseren Berücksichtigung des Angemessenheitskriteriums.Zu bemerken ist 


hierbei, dass Verwertungsgesellschaften eben Quasi-Monopolisten sind und deshalb die 


Vertragsfreiheit nicht spielen kann. Aus diesen Gründen ist Art. 60 Abs. 2 URG folgendermassen zu 


ändern: 


„Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 


Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten; sie beträgt jedoch höchstens elf Prozent des 


Nutzungsertrages oder –aufwands für die Urheberrechte und die verwand-ten Schutzrechte.“ 


Schaffung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts  


Für Werke, die von der öffentlichen Hand gefördert wurden, sollen gesetzlich geregelte 


Zweitveröffentlichungsrechte für wissenschaftliche Werke geschaffen werden. Dadurch ergeben sich 


Chancen für den medizinischen und sozialen Fortschritt und für die wirtschaftliche Wertschöpfung. 


Heute ist der Open Access kaum umsetzbar, weil eine Zweitveröffentlichung aus urheberrechtlichen 


oder vertraglichen Gründen häufig unzulässig ist. Art. 382 des Obligationenrechts sollte daher wie 


folgt angepasst werden: 


4 Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, kann der 


Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich zugänglich 


zu machen, nachdem: 


a. die Auflagen des Werkes gemäss Absatz 1 vergriffen sind oder 


b. bei Beiträgen gemäss Absatz 3 drei Monate nach dem vollständigen Erscheinen des 


Beitrages verstrichen sind. 


Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht 


umgangen wird, schlagen wir vor, eine entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das 


Internationale Privatrecht (IPRG) zu erlassen. 


 


Wir danken für die wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen. 


 


Freundliche Grüsse 


 


      


Martin Landolt       Rosmarie Quadranti 


Parteipräsident BDP Schweiz     Fraktionspräsidentin BDP Schweiz 
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Vernehmlassung: Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Ände-
rungen des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, zu obengenannten Geschäften Stellung zu nehmen. Für diese Gele-
genheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Die CVP begrüsste es, dass eine Revision des Urheberrechts angestrebt wird. Im Zeitalter der 
Digitalisierung und der vermehrten Nutzung bzw. Anschaffung von geschützten Werken über das 
Internet ist eine Modernisierung des Urheberrechts angezeigt.  
 
Mit der Modernisierung des Urheberrechts soll Rechtssicherheit für alle Interessengruppen her-
gestellt werden. Zugleich darf die Revision keine zusätzlichen Kosten und bürokratischen Auf-
wand für Urheber und Nutzer generieren. Diese Gratwanderung ist die grösste Herausforderung 
der Revision.  
 
Die Frage stellt sich, mit welchen Mitteln die Internetpiraterie griffig bekämpft werden kann und 
wer im Kampf gegen sie eingespannt werden soll. Ausserdem stellt die CVP fest, dass es grosse 
Abgrenzungsschwierigkeiten gibt zwischen den verschiedenen Arten von Nutzung und deren 
Abgeltung.  
 
Die CVP ist mit dem vorliegenden Entwurf insofern nur bedingt einverstanden. Wir verlangen 
eine schlankere Revision ohne ausgeweitete Aufsicht, ohne Mehrkosten bspw. für Bibliotheken 
und mit einfacheren Prozessen für die Provider. 
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Zu den einzelnen Artikeln 
 
Verleihrecht Art. 13  
 
Im Gegensatz zum Vermieten zieht das gleichermassen nutzungsintensive Verleihen heute keine 
Vergütung nach sich. Die AGUR12 beschäftigte sich deshalb mit dieser Ungleichbehandlung. Der 
Dialog zu führte jedoch zu keiner Einigung. Obwohl die AGUR12 keine Empfehlung für die Ein-
führung eines Verleihrechts abgab, entschloss sich der Bundesrat, die Aufnahme eines Rege-
lungsvorschlags zu einem Verleihrecht zu prüfen. Die erfüllt unter anderem den Auftrag des Pos-
tulats Bieri 14.4150.  
 
Die CVP anerkennt, dass Autorinnen und Autoren auf eine angemessene Entschädigung für die 
Nutzung ihrer Werke in der Schweiz angewiesen sind. Die Einführung einer Verleih-Vergütung ist 
jedoch der falsche Weg, weil dadurch vor allem Bibliotheken belastet würden, die ihren Auftrag, 
der Allgemeinheit Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen, nicht mehr kosten-
günstig und umfassenden wahrnehmen könnten. Ausserdem fehlt vor allem in kleinen Gemein-
debibliotheken die technische Infrastruktur, um den Verleih so zu dokumentieren, dass er den 
Verwertungsgesellschaften als Grundlage für die nutzungsbezogene Verteilung gemeldet werden 
kann.  
 
Wenn Bibliotheken aufgrund gesteigertem Aufwand und Kosten schliessen müssen, sind 
schlussendlich wiederum Autorinnen und Autoren die Leidtragenden, weil ihre Werke nicht mehr 
im gleichen Ausmass verbreitet bzw. bekannt gemacht werden.  
 
 
Verwenden von verwaisten Werken Art. 22b  
 
Die CVP begrüsst es, dass Werke, deren Autoren nicht mehr bekannt sind, zukünftig unter den 
zwei bestimmten Voraussetzungen genutzt werden dürfen. Wir regen ausserdem an, dass ein 
von der Verwertungsgesellschaft unbürokratisch geführtes Register geschaffen wird, damit nicht 
immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden muss.  
 
 
Schrankenregelung zugunsten der Wissenschaft Art. 24d  
 
Die CVP begrüsst die Änderung zugunsten der wissenschaftlichen Forschung, die ihr die techni-
sche bedingte Vervielfältigung und Bearbeitung von Werken zukünftig erlaubt. Das stärkt den 
Forschungsplatz Schweiz. Eine erneute zusätzliche Vergütung dafür lehnt die CVP wiederum ab. 
Damit würde eine neue Mehrfachvergütung eingeführt: Einerseits werden mit öffentlichen Gel-
dern die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medi-
en erworben und andererseits soll für deren Nutzung im Rahmen dieser Wissenschaftsschranke 
noch einmal eine Vergütung (mit öffentlichen Geldern?) bezahlt werden. Die CVP lehnt diese 
Doppelzahlung ab. 
 
 
Freiwillige Kollektivverwertung Art. 43a 
 
Die rechtliche Regelung der Massendigitalisierung von Beständen, ohne aufwändig jedes einzel-
ne Werk abzuklären, ist eine grosse Herausforderung. Die CVP nimmt zur Kenntnis, dass der 
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vorliegende Bericht ausführlich verschiedene Modelle zur konkreten Ausgestaltung der kol-
lektiven Verwertung im Internet untersucht hat und auch Rechtsvergleiche mit ausländischen 
Regelungen unternommen hat. Offensichtlich kristallisierte sich dabei eine der nordischen 
Rechtsordnungen gleichende Lösung heraus. Die CVP ist einverstanden, eine erweiterte Kol-
lektivlizenz zu schaffen, die die kollektive Verwertung auf jene Fälle ausdehnt, in denen sich die 
individuelle Erteilung der Nutzungsrechte aus praktischen Gründen als unmöglich erweist.  
 
 
Ausdehnung der Aufsicht, Angemessenheitsprüfung und Aufsichtsabgabe (Art. 40-53 
URG, Art. 13a IGEG) 
 
Die CVP lehnt erweiterte Aufsichtspflichten und Angemessenheitsprüfungen ab. Dadurch ent-
steht nur zusätzlicher Aufwand für alle Beteiligten und widerspricht dem liberalen Wirtschaftsge-
danke. Das heutige bestehende System funktioniert, einzelne Ausnahmen (in der Vergangenheit) 
rechtfertigen keine neue Bürokratie. Auch die Auferlegung der Aufsichtskosten auf die genossen-
schaftlich organisierten Verwaltungsgesellschaften erachtet die CVP als verfehlt. 
 
 
Massnahmen zur Bekämpfung der Online-Piraterie Art. 62a ff 
 
Der CVP ist die Bekämpfung der Internetpiraterie ein grosses Anliegen. Sie soll griffig und mit 
möglichst wenig Bürokratie erfolgen können und Rechtssicherheit für die Provider gewährleisten.  
 
Insofern weist die CVP die Massnahmen bezüglich Access Provider zur Überarbeitung zurück. 
Die neu auferlegten Pflichten für die Access Provider, vor allem das Mitteilungsverfahren, er-
scheinen uns aufwändig und nicht praxistauglich.  
 
 
Instanzenzug bei der ESchK Art. 83 BGG 
 
Die CVP spricht sich für einen Instanzenzug an das Bundesgericht aus. Allerdings dauert der 
heutige, zweistufige Instanzenzug zu lange. Nach rechtskräftigem Urteil können Tarife beispiels-
weise bis zu 5 Jahren rückwirkend festgesetzt werden. Deshalb ist das zweistufige Prinzip auf 
einen einzigen Instanzenzug, und zwar an das Bundesgericht, zu reduzieren. Dafür spricht unter 
anderem die zivilrechtliche Natur von Tarifstreitigkeiten. Nur das Bundesgericht erlaubt eine zivil-
rechtliche Koordination solcher Fälle.  
 
Darüber hinaus regt die CVP eine Überprüfung der Mittel der ESchK an. Nach Inkrafttreten der 
Urheberrechtsrevision wird die Arbeit für die ESchK und für das seit Jahrzehnten unveränderte 
Sekretariat nicht abnehmen, im Gegenteil, sie wird sich wohl auch mit den erweiterten Kollektivli-
zenzen auseinandersetzen müssen.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen 
 
CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ  
 
Sig. Christophe Darbellay   Sig. Béatrice Wertli 
Präsident CVP Schweiz   Generalsekretärin CVP Schweiz 
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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und  
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 


 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung der oben genannten Vorlagen danken wir Ihnen. Gerne geben wir 
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.  


FDP.Die Liberalen lehnt den vorliegenden Entwurf zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes ab. Für die 
FDP ist zudem klar: die Schweiz soll internationale Verträge nur dann unterschreiben, wenn diese unse-
rem Land klare Vorteile bringen oder Probleme auf internationaler Ebene geregelt werden müssen. Die 
Vorteile für die Schweiz beziehungsweise die international zu lösenden Probleme der konsultierten Ab-
kommen sind nicht ersichtlich, weswegen wir uns grundsätzlich gegen deren Ratifizierung aussprechen. 
Die Schweiz soll eigenständig die Zugänglichmachung von Werken für Sehbehinderte fördern.  


Wir anerkennen die Bestrebungen des Bundesrats, das Urheberrecht an die neuen Gegebenheiten anzu-
passen. Dies heisst für uns, dass in einer modernen, digitalen Welt einerseits die Rechteinhaber ihr geisti-
ges Eigentum schützen können und, andererseits, die nicht nutzungsabhängigen Kosten der Nutzer ge-
senkt werden müssen. Gleichzeitig müssen aber wirtschaftliche Geschäftsmodelle sich etablieren können 
und private Marktteilnehmer dürfen nicht zum verlängerten Arm der staatlichen Rechtsdurchsetzung ver-
kommen. Dies ist mit der Vorlage nicht überzeugend angegangen worden. 


Wir begrüssen grundsätzlich die Ansätze, um bei den Verwertungsgesellschaften für mehr Transparenz 
und Effizienz zu sorgen. Neue staatliche Aufsichtstätigkeiten und zusätzlich Abgaben sind jedoch kritisch 
zu prüfen und nur in den wenigsten Fällen zu genehmigen. Die Vorlage enthält des Weiteren auch wichtige 
neue Regelungen für die Informationsgesellschaft (Nutzung von verwaisten Werken, Schranke für die Ver-
wendung zu wissenschaftlichen Zwecken), welche von uns begrüsst werden.   


Noch einige grundsätzliche Überlegungen zu dieser Vernehmlassung: Die vorberatende Arbeitsgruppe 
AGUR 12 hat eine umfangreiche Vorarbeit zu dieser Vernehmlassung geleistet. Dass die betroffenen Inte-
ressensgruppen vor Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs miteinbezogen werden, begrüssen wir ausdrück-
lich. Jedoch kritisieren wir, dass wichtige Marktteilnehmer nicht offiziell Teil der Arbeitsgruppe waren (na-
mentlich die Provider). Zudem orientiert sich der Gesetzesentwurf leider nur sehr halbherzig an den Emp-
fehlungen der Arbeitsgruppe. Es ist unverständlich, weshalb über den Konsens der Arbeitsgruppe hinaus 
Verschärfungen vorgeschlagen werden. Weiter möchten wir an dieser Stelle unsere Unzufriedenheit mit 
dem erläuternden Bericht zum Ausdruck bringen. Der Struktur war nur schwer zu folgen. 


Falls die Vorlage dennoch weiterverfolgt werden sollte, macht die FDP ihre Unterstützung der Vorlage von 
der Umsetzung der nachfolgenden Forderungen abhängig:    


  



http://www.fdp.ch/

mailto:info@fdp.ch

http://www.facebook.com/fdp.dieliberalen





Seite 2 


 


 


Änderungsanträge der FDP 


› Keine nicht-zielführende Rechtsdurchsetzung durch die Provider: Internetpiraterie ist nicht rech-
tens und muss verfolgt werden. Nicht verantwortlichen Access Provider und Hosting Provider jedoch 
unverhältnismässige Rechtsdurchsetzungspflichten aufzuerlegen, lehnt die FDP strikt ab. Internetanbie-
ter dürfen nicht pauschal zu einer aktiven Überwachung und Sperrung ihrer Seiten verpflichtet werden, 
ohne dass die Illegalität der Inhalte nachgewiesen wurde. Mit dieser Massnahme wären automatisch 
auch rechtmässige Inhalte von Sperrungen betroffen und somit Grundrechte tangiert. Der Datensamm-
lung über alle Nutzer durch Access Provider würde zudem Vorschub geleistet und die Privatsphäre der 
Nutzer wäre folglich bedroht. Die Schweiz würde mit diesen Massnahmen für die IT-Industrie unattraktiv 
und der Wirtschaftsstandort daher geschwächt. Die Selbstregulierung hat sich in diesem Bereich be-
währt und könnte ausgebaut werden.   
 


› Pauschale Mehrbelastungen abschaffen: Wir begrüssen die Abschaffung der Mehrfachbelastung auf 
Leerträgern. Es bleibt jedoch Handlungsbedarf bestehen: Über tarifliche Abgaben sind immer noch pau-
schal Doppelbelastungen vorhanden, welche abgeschafft werden müssen. Diese Abgaben sind auf Ge-
räte geschuldet und weisen keinen Zusammenhang zur tatsächlichen Nutzung des Geräts für urheber-
rechtlich geschützte Werke auf. Es gibt zudem unzählige Tarife, und die Tarifabgaben steigen jährlich in 
beträchtlichem Ausmass. Diese Tariflandschaft ist ineffizient und belastet private Nutzer und Wirtschaft. 
Die FDP fordert, dass weiter daran gearbeitet wird, die bestehenden Leerträgerabgaben gemäss Forde-
rung der Mo. 14.3293 WAK-N durch alternative Finanzierungen zu ersetzen, welche der digitalen Realität 
Rechnung tragen und an die Nutzung statt an die Speicherkapazität eines Geräts gekoppelt sind.  
 


› Keine unüberlegte Einführung von Sonderrechten und -pflichten: Es wurden in den Entwurf ver-
schiedene Einzelforderungen integriert, bei welchen der Zusammenhang und die Kohärenz mit der  
Vorlage nur schwer einzuschätzen ist. Den zusätzlichen Schutz von Pressefotografien lehnen wir ab, 
da diese Werke bereits unter das geltende Gesetz fallen, wenn sie urheberrechtlich geschützt sind.  
Die FDP ist des Weiteren der Ansicht, dass Bibliotheken und Museen, welche einen wichtigen Beitrag 
zur Vermittlung von künstlerischen Werken leisten, nicht durch zusätzliche Abgaben belastet werden 
dürfen.  


 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Argumente. 


 
Freundliche Grüsse 


FDP.Die Liberalen 


Der Präsident    Der Generalsekretär 


 


 


 
Philipp Müller  Samuel Lanz 
Ständerat 


 



https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143293
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Vernehmlassung zur URG-Revision 


 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Einladung zur Teilnahme an der Vernehmlassung bedanken wir uns höflich. Gerne senden wir 
Ihnen unsere Beurteilung der Vorlage.  
 
Im eigentlichen Kernbereich der Revision (Bekämpfung der Internetpiraterie) regen wir die Prüfung 
alternativer Mechanismen statt der vorgeschlagenen Netzsperren an. Das Ziel, sowohl den berechtigten 
Anliegen der Kulturschaffenden wie den Bedenken gegenüber Internet-Blockaden Rechnung zu tragen, 
wurde mit dem vorliegenden Vorschlag verpasst. Mit Nachdruck unterstützen wir den 
Grundsatzentscheid, im Rahmen der Revision nicht in Frage zu stellen, dass KonsumentInnen weiterhin 
geschützte Werke aus dem Internet für den privaten Gebrauch frei herunterladen können. Allerdings 
könnte das URG, um der Realität des digitalen Medienkonsums und -tauschs gerecht zu werden, um ein 
neues Vergütungsmodell für den Austausch von Werken und Leistungen in einem beschränkten 
Personenkreis über Internet ergänzt werden.  
 
Klar lehnen wir die massive Ausweitung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab.  
Wir regen schliesslich auch zusätzliche Elemente an wie z.B. das Folgerecht oder die Kollektivverwertung 
VoD. 


 


Bemerkungen zu einzelnen Artikeln/Themen 
 


Art. 12a Neuer Vorschlag: Folgerecht 


Die Grünen sprechen sich dafür aus, dass in einem neuen Artikel 12a das sogenannte «Folgerecht» 
festgeschrieben wird. Wir unterstützen die entsprechenden Forderungen in der Vernehmlassungsantwort 
von suisseculture. 
 
Art. 13 (Bibliothekstantieme) 


Die Grünen haben Verständnis für das Anliegen der Kulturschaffenden, dass für die Ausleihe von 
Büchern etc. in Bibliotheken eine Bibliothekstantieme zu entrichten ist. Allerdings ist aus Grüner Sicht 
zwingend sicherzustellen, dass die den Bibliotheken entstehenden technischen Aufwände und Kosten 
von der öffentlichen Hand angemessen abgegolten werden. Sonst besteht die Gefahr, dass die 
öffentlichen Bibliotheken ihr Angebot reduzieren müssen und ihr Auftrag, weniger Bemittelten den 
Zugang zu Büchern etc. zu ermöglichen, behindert wird. Eine entsprechende Bestimmung im KFG (SR 
442.1) resp. der Verordnung des EDI über das Förderungskonzept 2016 für die Leseförderung (SR 
442.127) müsste dies sicherstellen. 
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Zu beachten ist zudem, dass bei der Ausleihe oder Vermietung von Werken der bildenden Kunst an 
Museen und ähnliche Einrichtungen keine Vergütungspflicht besteht. Dies sollte sinnvollerweise explizit 
festgehalten werden, um die diesbezüglich geäusserten Befürchtungen zu entkräften. 
 
Art. 13a Neuer Vorschlag: Kollektivverwertung VoD 


Aufgrund der technischen Entwicklung ersetzt heute Video on Demand (VoD) über Internet die klassische 
Ausleihe von Videokassetten resp. DVD/Blueray via Videotheken. Eine Gleichbehandlung der 
Verwertung via VoD mit der bereits heute kollektiv verwerteten Ausleihe via Videothek ist entsprechend 
zu begrüssen. Für Details verweisen wir auf die Stellungnahme von suisseculture. 
 
Art. 22b (Verwaiste Werke) 


Die Grünen begrüssen eine Vereinfachung der Verwendung von verwaisten Werken. Eine Beschränkung 
der Regelung auf Werke in Gedächtnisinstitutionen ist nicht zielführend. Zu prüfen wäre in der konkreten 
Ausgestaltung das Prinzip einer Geschäftsführung ohne Auftrag durch Verwertungsgesellschaften. 
 
Art. 22d: Neuer Vorschlag: Kollektivverwertung der Internetnutzung 


Der kostenlose Austausch einzelner Werke innerhalb eines beschränkten Personenkreises via Internet 
soll unter die kollektive Verwertung gestellt werden. Dabei ist nicht der einzelne Nutzer, sondern der 
Anbieter eines entsprechenden Dienstes entschädigungspflichtig. 
 
Art. 29: Neuer Vorschlag: Einheitliche Schutzfrist von max. 50 Jahren 


Die lange Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod von UrheberInnen führt dazu, dass viele Dokumente 
in Gedächtnisinstitutionen blockiert werden, obwohl keine kommerzielle Nutzung mehr stattfindet. Die 
Grünen schlagen vor, die Schutzfrist von 70 auf 50 Jahre zu reduzieren. Dies ist die minimale Dauer 
gemäss Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (SR 0.231.15). Auch in 
anderen Ländern gilt diese Frist, so namentlich in Kanada, Japan und China. Auch eine weitere 
Verkürzung der Schutzfrist (mit einer entsprechenden Veränderung der Berner Übereinkunft) wäre für 
uns denkbar. 
 
Art. 40ff (Aufsicht) 


Die Grünen lehnen die massive Ausweitung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab. Im 
Bereich der Aufsicht über die kollektive Verwertung sind die bestehenden Regeln zur Prüfung der 
Geschäftsführung und die Genehmigung der Verteilungsreglemente durch das IGE, und die Prüfung und 
Genehmigung der Tarife durch die Eidg. Schiedskommission hinreichend. Eine weitergehende 
Einflussnahme und Aufsicht können die professionellen Kulturschaffenden, denen die 
Verwertungsgesellschaften gehören, in eigenem Interesse durch die Ausübung ihrer 
Mitgliedschaftsrechte selbst wahrnehmen. 
 
Art. 66 (Notice and Takedown) 


Bezüglich des Notice and Takedown-Verfahrens halten wir Rahmenbedingungen, wie sie im Sinne einer 
Selbstregulierung im Rahmen des Code of Conduct erarbeitet wurden, für hinreichend. Die 
Vernehmlassungsvorlage ist demgegenüber teilweise überschiessend.  
Bezüglich der grundlegenden Problematiken im Zusammenhang mit Notice and Takedown und 
Netzsperren verweisen wir auch auf den Artikel «Notice and Takedown in Everyday Practice» von 
Jennifer M. Urban, Joe Karaganis und Brianna L. Schofield. 
 


Art. 66d-j (Netzsperren) 


Die Grünen stehen der Einrichtung von Netzsperren sehr kritisch gegenüber. Wird die dafür notwendige 
Infrastruktur eingerichtet, weckt dies automatisch weitere politische Begehrlichkeiten für Netzsperren und 
erleichtert damit den Weg Richtung Netzzensur.  
Neben den grundrechtlichen Argumenten stellen wir auch die Effektivität allfälliger Netzsperren in Frage. 
Netzsperren sind auch für technische Laien einfach zu umgehen. Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass 
heute bereits ein blühender Markt für VPN-Services, Smart DNS und andere Dienstleistungen zur 
Umgehung von Ländersperren im Bereich VoD bestehen.  


  







 


 
 
 
 
Als Alternative schlagen die Grünen vor, dass Anbieter von Suchmaschinen und vergleichbaren 
Verzeichnisdiensten, aber auch Plattformen, die viele Inhalte anbieten (wie z.B. Videoportale) verpflichtet 
werden sollen, Suchresultate, die auf urheberrechtsgeschützte Inhalte verweisen, aus den Resultatlisten 
zu löschen. Die Tatsache, dass die Suchresultate entsprechend aus Gründen der Urheber-
rechtsverletzung gefiltert wurden, ist dabei den Nutzern mitzuteilen. Dabei sollen für die Rechteinhaber 
einfache technische Verfahren (z.B. Hochladen von Inhalten zur Erzeugung eines digitalen 
Fingerabdrucks) zur unbürokratischen Mitteilung ihrer geschützten Werke zur Verfügung gestellt werden. 
 
Wir danken für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen. 
  
Mit freundlichen Grüssen,  
 
 
 
 
Regula Rytz, Co-Präsidentin Grüne Schweiz   Balthasar Glättli, NR Grüne Schweiz 
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Stellungnahme der Grünliberalen zum Urheberrechtsgesetz 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zum Urheberrechtsgesetz und nehmen dazu wie folgt Stel-
lung: 
  
Grundsätzliche Bemerkungen 
 


 Die Grünliberalen begrüssen prinzipiell die Revision des Urheberrechtsgesetzes. Die Urheber von Kunst-, Kultur-, 


Musik- und Filmwerken sollen auch in Zeiten der Digitalisierung geschützt werden und am kommerziellen Erfolg ihrer 


Werke beteiligt werden.  


 


 Die Instrumente zur Sicherstellung des Urheberrechts müssen aber wirksam und effizient sein. Sie dürfen nicht zu 


Missbrauch Anlass geben und müssen verhältnismässig sein, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Leis-


tungsfähigkeit der Provider. Der freie Informationsfluss von legalen Inhalten muss sichergestellt sein. 


 


 Die Kulturflatrate sollte vertieft geprüft werden. Wir sehen Chancen hinsichtlich höheren Einnahmen aufseiten der 


Urheber bei gleichzeitiger Entkriminalisierung der Nutzer. In ihrer Ausrichtung entspricht eine Kulturflatrate weitge-


hend den bestehenden Schrankenregeln mit kollektiver Vergütung. Zu den bestehenden Arten der Nutzung (bei-


spielsweise Privatkopie, Unterricht, etc.) kämen bei der Kulturflatrate noch weitere Nutzungsarten hinzu, beispiels-


weise das nichtkommerzielle Zugänglichmachen im Internet und allenfalls ein „Right to Remix“. Beide Nutzungsarten 


könnten ohne Abrechnung im Einzelfall pauschal („flat“) zulässig sein. Damit wären die allermeisten Nutzungen durch 


Private, die heute massenweise im illegalen Raum stattfinden, abgedeckt. Weiterverbreitete Nutzung durch Private 


würden endlich aus der Illegalität befreit, beispielsweise die Publikation geschützten Materials auf Plattformen wie 


Facebook oder YouTube, beim Right to Remix auch in veränderter Form, wie unter Beigabe von Untertiteln, für Colla-


gen oder dergleichen. Angesichts der bisher bestehenden Rechtsunsicherheit bestünde bei einer Freigabe dieser 


Nutzungshandlungen die Chance, dass die Nutzung erheblich zunimmt. Bei einer Kulturflatrate könnten darum auch 


die Urheber profitieren.  


 


 Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe AGUR12 muss zumindest hinterfragt werden: So waren die Konsumenten-


vertreter in einer Minderheit. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für ein liberales Urheberrecht einsetzen, 


wurden zudem gar nicht erst zu den Gesprächen eingeladen.  
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Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln: 
 
Art. 5 Abs. I c 
Die Klarstellung ist zu begrüssen. 
 
Art. 13 
Wir sind skeptisch, ob dieser Artikel umsetzbar und praktikabel ist. Die Regelung darf nicht dazu führen, dass Bibliotheken 
ihre Angebote einschränken oder öffentliche Mittel dazu verwendet werden die Ausleihgebühren zu finanzieren. Die vorge-
schlagene Lösung würde daher wohl dazu führen, dass die Ausleihe von Büchern kostenpflichtig wird.  
  
Art. 19 Abs. 3bis 
Die Änderung ist zu begrüssen, weil sie eine präzisere Berechnung der Leerträgervergütungen ermöglicht. 
 
Art. 22b Abs. 1 
Die Anpassung ist im Grundsatz zu begrüssen, zumal sie eine Ausweitung der bisher nur auf Ton- und Tonbildträger aus-
gerichteten Regelung auf alle Werkkategorien zum Gegenstand hat. 
Bst. a: Streichen. Es ist nicht klar, wieso nur Werke, die über öffentliche oder öffentlich zugängliche Einrichtungen be-
schafft werden, erfasst sein sollen.  
Bst. c: Bewilligungspflicht durch Meldepflicht ersetzen. Die Nutzung wird durch eine Bewilligungspflicht unnötig einge-
schränkt. Wenn überhaupt eine Anpassung nötig ist, reicht eine Meldepflicht an das IGE aus. Bei einer Meldung hat die 
zuständige Behörde (allenfalls Verwertungsgesellschaft) weiterhin die Möglichkeit, den Nutzer darüber aufzuklären, dass 
die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.  
Es ist nicht klar, wieso private Verwertungsgesellschaften das Recht erhalten sollen, Bewilligungen zur Nutzung zu ertei-
len; das IGE soll die Zuständigkeit erhalten. Ferner ist nicht klar, unter welchen Bedingungen die Bewilligung erteilt werden 
soll, und welches die Rechtswege bei Verweigerung wären (gegen einen Beschluss einer privaten Genossenschaft, bei 
der der Nutzer notabene meist nicht Mitglied ist).  
 
Art. 24 Abs. I bis 
Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf privatrechtliche Organisationen ist aus einer liberalen Sicht zu begrüssen. 
 
Art. 24d: 
Einverstanden. Eine allgemeinere Formulierung zu Gunsten der wissenschaftlichen Nutzung ist aber zu prüfen.  
 
Art. 24e 
Bestandesverzeichnisse sind womöglich bereits ein Fall des Zitatrechts (wie bei Google Snippets). Eine Schranke schränkt 
damit unter Umständen die bestehende Zitierfreiheit ein, was schädlich sein kann hinsichtlich anderer Nutzungen (wie 
Suchmaschinen). Um einen solchen Umkehrschluss aus der neuen Norm auszuschliessen, sollte die Norm ausgeweitet 
werden. Die Schranke für Verzeichnisse muss zudem für alle Nutzer bestehen, nicht nur für Bibliotheken.  
 
Art. 37a 
Nicht einverstanden. Ein derartiges Leistungsschutzrecht ist systemfremd, weil keine minimale Schöpfungshöhe (Individu-
alität) gefordert wird, wie sonst überall im Urheberrecht (vgl. Art. 2 Abs. 1 URG). Art. 37a könnte sich als Einfallstor für An-
sprüche weiterer Berufsgattungen erweisen, denn es wäre in der Tat schwer zu begründen, warum diesen nicht auch Son-
derrechte zugestanden werden sollten. Wir lehnen die Aufweichung des Werkbegriffs ab. 
 
Art. 40,41, 48, 53 
Wir befürworten im Grundsatz mehr Transparenz und eine funktionierende Aufsicht. Eine Ausdehnung der staatlichen Auf-
sichtskompetenz auf Kosten der Urheber oder auf Kosten der Nutzer resp. via öffentliche Hand ist jedoch nicht in unserem 
Sinn.  
 
Art. 43a 
Keine Änderung vornehmen. Die freiwillige Kollektivverwertung bläht die Verwaltung zusätzlich auf und bevormundet mit 
der Vorgabe-Regelung die Urheber. Nur bei verwaisten Werken, bei denen der Urheber nicht gefragt werden kann, ist ein 
Instrument zu prüfen.  
 
 
  







  


Art. 51 
Die neue Regelung ist nachvollziehbar. 
 
Art. 62a 
Verbesserungen vornehmen. Art. 62a stellt ein Novum im Rechtsverständnis dar, das den Urhebern ermöglicht, vom Inter-
netprovider Daten über mögliche Verletzungen zu erhalten. Eine Providerhaftung nach Art. 66k EU-Recht könnte ein prü-
fenswerter Ansatz sein.  
 
Art. 66b bis 66j 
Diese Artikel sind grundsätzlich zu überarbeiten. Wir sind skeptisch, inwiefern der Sperransatz und der Katalog der weite-
ren vorgeschlagenen Massnahmen Wirksamkeit entfalten können. Löschen statt sperren wäre aus unser Sicht darum ein 
prüfenswerter Ansatz. Wird am Sperransatz und den Instrumenten festgehalten, ist aus unserer Sicht sicherzustellen, dass 
der Zugang zu legalen Inhalte nicht verwehrt wird (overblocking verhindern), dass keine leichten Fälle erfasst werden und 
dass die Regelungen nicht auf andere Anwendungen ausgeweitet werden kann.  
Bei der Haftungsfrage stellen wir fest, dass die aktuelle Ausrichtung auf das Urheberrecht der Tatsache nicht Rechnung 
trägt, dass vergleichbare Probleme in vielen anderen Rechtsgebieten auch auftreten. Es ist z.B. zu prüfen, inwiefern die 
Haftung der Provider allgemein geregelt werden kann, statt nur für das Urheberrecht.  
 
Art. 66c 
Streichen. Die bestehende Regelung basierend auf dem SIMSA Code-of-conduct (Branchenvereinbarung zwischen Recht-
einhabern und Providern; geltende privatrechtliche Regelung) erachten wir als wirksamer und effizienter als die vorge-
schlagene Regelung mit den SRO. 
 
Art. 66k 
Ein Haftungsprivileg für Provider für Internetzugang, Hosting und Caching nach EU-Vorbild mit Notice&takedown-Ansatz 
ist grundsätzlich wünschenswert  
Bei einer Notice&Takedown-Regel gemäss EU-Recht wären allerdings die seit dem Erlass der EU-Richtlinie gemachten 
Erfahrung zu berücksichtigen: Der Rechteinhaber muss bisher nicht beweisen, dass er die Rechte hat, sondern kann das 
einfach behaupten. Das Missbrauchsrisiko ist dementsprechend hoch. So erfolgt schon heute Privatzensur bei missliebi-
gen Inhalten. 
 
Weitergehende Vorschläge:  
 


 Wir regen an, einen Sanktionsmechanismus zu prüfen, der bei offensichtlich missbräuchlichen Meldungen zu Zug 


kommt.  


 


Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschläge. Bei Fragen 
dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Martin Bäumle Michael Köpfli 
Parteipräsident Generalsekretär 
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Revision des Urheberrechtsgesetzes: Stellungnahme SP Schweiz  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gerne nutzen. 
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen zum Thema Urheberrecht aus Sicht der SP Schweiz 
 


• Wir begrüssen es, dass der Bundesrat das URG so anpassen will, dass es dem digitalen Wandel 
gerecht wird. Das Urheberrecht soll dabei primär dem fairen Ausgleich der Interessen zwi-
schen Urheberinnen und Urhebern, Vermittelnden sowie Konsumentinnen und Konsumenten 
dienen. Der vorliegenden Revision können wir auf einer grundsätzlichen Ebene zustimmen, ha-
ben aber in Bezug auf die konkreten Vorschläge dennoch den einen oder anderen Anpassungs-
wunsch, siehe Punkte 2 und 4 dieser Stellungnahme. 


 
Bevor wir uns zu den konkreten Vorschlägen äussern, nutzen wir die Gelegenheit, um ein paar grund-
sätzliche Aussagen zum Thema anzubringen:  


• Das Internet hat die Schaffung, Verbreitung, Nutzung und Verwertung von Werken in Kunst und 
Kultur sowie Wissenschaft fundamental verändert. Kommunikation findet zunehmend durch 
Teilen, Verändern, Erweitern und neu Zusammenfügen bestehender Werke statt. Das in analo-
gen Zeiten entstandene Urheberrecht vermag die Interessen des Urhebers, der Urheberin nicht 
mehr ausreichend zu schützen und der vom Urheberrecht angestrebte Interessenausgleich zwi-
schen Werkschaffenden, -vermittelnden und -konsumierenden findet nicht fair statt. In erster 
Linie profitieren heute die grossen Verlage, Produzenten und eine global tätige Kulturgüterin-
dustrie vom Urheberrecht. Das Internet ermöglicht die unkontrollierbare Verbreitung und mas-
senweise Nutzung der Werke. Die technologischen Möglichkeiten begünstigen allfällige Urhe-
berrechtsverletzungen. Auf der anderen Seite haben die Konsumentinnen und Konsumenten ein 
grundrechtlich geschütztes Interesse am Zugang zu Werken verschiedenster Art. Der freie Zu-
gang ist aber durch die im Internet stattfindende Kommerzialisierung und Monopolisierung der 
Nutzungsrechte bedroht. Das Urheberrecht sollte dazu beitragen, zwischen diesen verschiede-
nen Interessen einen fairen Ausgleich zu schaffen. Wir begrüssen es, dass die Revision auch die 
Frage der Verantwortung der Provider aufgreift. Es ist uns bewusst, dass es sich hierbei um 
komplexe Abwägungen handelt. Wir halten fest, dass wir die Bemühungen würdigen. Wir sind 
aber auch der Meinung, dass die vorgeschlagenen Lösungen noch weiterentwickelt werden soll-
ten. 
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2. Ausführungen zu den Gesetzesvorschlägen des Bundesrats und Anträge der SP Schweiz  
 
Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-URG Nicht geschützte Werke  


• Archive und deren Bestände sind für die Erinnerungskultur von grosser Bedeutung und erfüllen 
einen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Auftrag. Sie sind für das Funktionieren einer 
Demokratie unerlässlich. Zugang und Transparenz sind dafür zentrale Voraussetzungen. Das Ur-
heberrecht soll sicherstellen, dass der Zugang für alle zu vertretbaren Kosten möglich ist. Damit 
Archive diese gesellschaftlich wichtige Aufgabe erfüllen können, beantragen wir, dass Unter-
lagen, die in behördliche Dokumente integriert worden sind, ebenfalls urheberrechtsfrei sind. 


 
Antrag zu Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-URG 
 1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 
c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde und öffentlichen Verwaltungen stammen, wie Entscheidungen, Pro-
tokolle und Berichte sowie deren Grundlagen. 
 
Zusätzlicher Antrag zu Art. 5 


• Wir unterstützen die Anpassung von Art. 9 Abs. 3 Bundesgesetz über die Archivierung. Die Rege-
lung zum urheberrechtlich geschützten Archivgut sollte aber für alle staatlichen Archive gelten 
und nicht nur für das Bundesarchiv. Wir beantragen folgende Formulierung im URG: Staatliche 
Archive dürfen Unterlagen, die sich in ihrem Archivgut des Bundes befinden und an denen Urhe-
berrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugäng-
lich machen, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


 
 
Art. 13 Abs. 1 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


• Wir teilen das Ziel, die schweizerische Literatur zu fördern, mit Nachdruck, bezweifeln aber, 
dass die vorgeschlagene Massnahme diesem Ziel dient. Das Parlament hat sich bereits ver-
schiedentlich gegen die Bibliothekstantieme ausgesprochen. Eine solche Tantieme würde zu ei-
nem schwer bezifferbaren finanziellen und administrativen Aufwand für Bibliotheken, Archive 
oder Bildungsinstitutionen führen. Auch der Vernehmlassungsbericht weist darauf hin, dass die 
Budgets der Bibliotheken bzw. die kantonalen und kommunalen Budgets belastet würden. Bibli-
otheken leisten einen direkten Beitrag zu Gunsten der Schweizer Autorinnen und Autoren. Sie 
vermitteln Zugang zu Büchern und Medien, zu Wissen und Kultur für alle Alters- und Bildungs-
stufen. Sie erfüllen einen gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und bildungspolitischen Auf-
trag. Eine Tantieme würde dazu führen, dass ihnen weniger Mittel für den Erwerb von Büchern 
und Medien zur Verfügung stehen. Der Aufwand für die Erhebung und Verteilung der Tantieme 
wäre zudem hoch bei vermutlich eher kleiner Wirkung. Aus den genannten Gründen lehnen wir 
die Erhebung einer Abgabe gemäss Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. Es sollen zielgerichtetere Mass-
nahmen vorgeschlagen werden, um Schweizer Literatur über Nutzungsrechte zu fördern.  


• Ein weiteres Problem bei dieser Bestimmung sehen wir darin, dass in der vom Bundesrat ge-
wählten Formulierung auch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ genannt wird. Falls damit das 
Nutzen von Präsenzbeständen in Bibliotheken gemeint wäre, würde das den Zugang empfindlich 
einschränken. Von der Regelung betroffen wären auch die Bildende Kunst, Fotografien sowie 
audio- und audiovisuelle Kunst. Als Folge davon wäre der Leihverkehr von Museen, Stiftungen, 
Galerien oder (privaten) Kunstsammlungen zu entschädigen. Auch hier würde ein finanzieller 
und administrativer Aufwand entstehen, der den Leihverkehr stark beeinträchtigen könnte.  


• Wir begrüssen es auf der anderen Seite, dass der Bundesrat von der Einführung eines „elektro-
nischen Verleihrechts“ („e-books“) absehen will. Damit werden Mehrfachbelastungen vermie-
den, die insbesondere wissenschaftliche Bibliotheken, die bereits mit teilweise hohen Lizenzab-
gaben belastet sind, betreffen würden.  
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Art. 19 Abs. 3bis E-URG Verwendung zum Eigengebrauch 
• Art. 19 Abs. 3bis URG wurde eingeführt, um Doppelbelastungen bei Download und Vervielfälti-


gung von bezahlten Angeboten im Internet zu vermeiden. Meist ist das Vervielfältigen durch die 
Vergütung gemäss Lizenzvertrag bereits bezahlt, weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG 
keine Anwendung findet. Mit Art. 19 Abs. 3bis URG sollten auch die Einschränkungen durch den 
Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die so erworbenen Werke keine Anwendung finden. 
So dürfen Werke, die gemäss Lizenzvertrag genutzt werden, kopiert werden. 


• Mit Art. 19 Abs. 3bis E-URG wird nun vorgeschlagen, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ un-
ter diese Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download, was wir unterstützen. Die vorge-
schlagene Eingrenzung auf Art. 20 Abs. 3 URG schliesst aber eine Mehrfachbelastung nur im Zu-
sammenhang mit der Leerträgervergütung aus. Das würde u.E. bedeuten, dass Bibliotheken, 
welche lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, zusätzlich 
zu den Lizenzverträgen, die den Download und das Vervielfältigen abgelten, Kopiervergütun-
gen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten müssten. Diese Mehrfachbelastung lehnen wir ab.  


• Antrag zu Art. 19 Abs. 3bis E-URG: Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich 
gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 
Absatz 3 ausgenommen. 


 
 
Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


• Wir begrüssen die Zielsetzung, Werke für das kollektive Gedächtnis langfristig zu erhalten und 
zu erschliessen. Wir werten es positiv, dass die vorgeschlagene Regelung auf alle verwaisten 
Werke unabhängig vom Träger anwendbar sein soll, also auch auf digitalisierte Medien, die ei-
nem raschen technologischen Wandel unterworfen sind. Ebenfalls einverstanden sind wir damit, 
dass auch eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke erfasst sind und dass ein Statusver-
lust als verwaistes Werk nur für die Zukunft gelten soll. Zu prüfen wäre, ob die Verwertungsge-
sellschaften Verzeichnisse mit verwaisten Werken veröffentlichen könnten. Bei Art. 22b Abs. 1 
Bst. c E-URG regen wir an, die Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften 
durch eine Meldepflicht zu ersetzen. Mit einer Meldepflicht liegt der Aufwand primär bei den-
jenigen, die ein Nutzungsrecht beantragen. Sie müssen die entsprechenden Recherchen tätigen, 
ob ein Werk verwaist ist oder nicht. Der Zusatzaufwand für die Verwertungsgesellschaften dürf-
te sich in Grenzen halten. Wir sehen in einer solchen Regelung die Chance, dass Werke mög-
lichst breit zugänglich und verfügbar gemacht werden können, was wir im Sinne der kulturel-
len Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungskreise als wichtig erachten. 


• Darüber hinaus regen wir an, in Art. 382 Abs. 1 OR eine Regelung auszuarbeiten, die vorsieht, 
dass ein vergriffenes Werk durch eine Urheberin, einen Urheber auch in Fällen weiterverwen-
det werden darf, in denen das entsprechende Recht dem Verlag übertragen worden ist. Damit 
wäre eine bessere Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit gegeben. 


 
 
Art. 24d E-URG Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken  


• „Text and Data Mining“ sind gemäss geltendem Gesetz nicht ohne Einschränkung erlaubt. Im In-
teresse von Wissenschaft und Forschung begrüssen wir eine diesbezügliche Schrankenrege-
lung mit Nachdruck, an dieser gilt es in jedem Fall festzuhalten. Die in Abs. 2 vorgeschlagene 
Vergütung würdigen wir kritisch. Ein grosser Teil der Forschung wird mit öffentlichen Mitteln fi-
nanziert. Für Datenbanken und elektronische Publikationen bezahlen Bibliotheken Lizenzgebüh-
ren und der Vorschlag gemäss Abs. 2 würde zu einer zusätzlichen Vergütung für die Nutzung von 
Texten führen, was die öffentliche Hand belastet. Damit würde der Wissenschafts- und For-
schungsstandort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland schlechter gestellt.  


• Fazit: Wir begrüssen die neue Wissenschaftsschranke mit Nachdruck. Diese soll im Sinne einer 
möglichst umfassenden Verwertung, die breiten Kreisen zu Gute kommt, Eingang in die Geset-
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zesbestimmung finden. Aus den genannten Gründen sind wir aber der Meinung, dass von ei-
ner (zusätzlichen) Vergütungspflicht abgesehen werden sollte. 


 
 
Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


• Mit der Bestimmung von Art. 24e E-URG werden erhaltenswerte, wenig bekannte Bestände er-
schlossen und die Forschung sowie Vermittlung werden möglich. Wissenschaft und Forschung 
profitieren von der Möglichkeit, Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke sowie Inhalts- 
und Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu können. Deshalb unter-
stützen wir die Schrankenregelung gemäss Art. 24e E-URG. 


 
 
Art. 37a E-URG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien  


• Fotografien, sofern sie Art. 2 Abs. 2 Bst. g URG unterstellt sind, gelten bereits als geschützte 
Werke. Die unautorisierte Verwendung von Pressefotografien ist durch Art. 5 (Verwertung 
fremder Leistung) des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb geschützt. Wir sind 
der Meinung, dass ein zusätzlicher Leistungsschutz für Pressefotografinnen und -fotografen 
nicht angezeigt ist. 


 
 
Art. 41 und 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht  


• Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht mit der Revision neu generell der Bundesauf-
sicht. Neu unterstehen somit auch die Bereiche der „freiwilligen kollektiven Verwertung“ der 
Bundesaufsicht. Die Verwertungsgesellschaften erfüllen eine öffentliche Aufgabe und wir er-
achten eine Ausweitung der Aufsicht im Sinne der Transparenz und des öffentlichen Interesses 
als gerechtfertigt. Wir können uns in dieser Frage der Begründung des Bundesrats anschliessen. 
Eine staatliche Bewilligung zur Verwertungstätigkeit stärkt die Stellung der Verwertungsgesell-
schaften gegenüber den Urheberinnen und Urhebern sowie gegenüber den Werknutzerinnen 
und -nutzern.  


• Zusätzlicher Antrag: Die Verwertungsgesellschaften sollen unter den Geltungsbereich des Bun-
desgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip fallen. Wir beantragen eine entsprechende Anpas-
sung von Art. 2 des Öffentlichkeitsgesetzes. 


 
 
Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  


• Wir begrüssen es, dass mit den Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von um-
fangreichen Beständen abgeschlossen werden können, auch dann, wenn sich Werke von Recht-
einhaberinnen und –inhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft ange-
schlossen sind. Mit einer solchen Regelung können grosse Bestände digitalisiert werden, ohne 
dass die Rechte an einzelnen Werken mit grossem Aufwand abgeklärt werden müssen.  


• Antrag: Die Formulierung müsste allenfalls noch präzisiert werden, da etwas unklar bleibt, 
was effektiv erlaubt ist und ob die freiwillige Kollektivverwertung auch wirklich im gewünsch-
ten Umfang zur Anwendung kommt.  


 
 
Art. 48 Abs. 1bis E-URG (Verteilreglemente für Verwertungsgesellschaften) 


• Aus Gründen der Transparenz, des öffentlichen Interesses und der Effizienz begrüssen wir die 
neu vorgesehene Prüfung der Verteilreglemente auf Angemessenheit durch das Institut für 
geistiges Eigentum, das bereits heute als Aufsichtsbehörde fungiert. Das Ermessen der Verwer-
tungsgesellschaften, wie eine wirtschaftlich möglichst zweckmässige Verwaltung möglich sein 
kann, soll aber bei der Prüfung zur Genehmigung der Verteilreglemente Berücksichtigung fin-
den, wie das auch im erläuternden Bericht festgehalten ist. 


Art. 62a E-URG Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei 
Rechtsverletzungen im Internet 
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• Wir sind der Meinung, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht. Die Massnahmen 
sollten aber noch weiterentwickelt werden. Grundsätzlich gilt: Das Internet ist kein rechtsfrei-
er Raum. Wenn eine Urheberrechtsverletzung begangen wird, muss dies Konsequenzen haben. 
Die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber sollen bei Verletzung ihrer Urheberrechte gegen 
den Verletzer direkt vorgehen können. Im Zeitalter der Digitalisierung ist dies ein anspruchsvol-
les Unterfangen. Der Grundsatz, dass private Internetnutzerinnen und -nutzer nicht kriminali-
siert werden sollen, muss im Zentrum stehen. 


• Die Pflichten, welche für Provider eingeführt werden, sollen verhältnismässig sein. Sie stellen 
Eingriffe in die Grundrechte – Datenschutz, Informations- und Meinungsäusserungsfreiheit – 
dar. Die vorgeschlagene Regelung beim dezentralisierten System (Peer-to-Peer) bewerten wir 
als zu weit gehenden Eingriff.  


 
 
Art. 66b E-URG Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste  


• Der Vorschlag, dass ein Zugang bereits auf blosse (ungeprüfte) Mitteilung hin gesperrt werden 
kann, sollte u.E. überprüft werden. „Fishing Expeditions“ sollten verhindert werden. 


 
 
Art. 66d E-URG Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


• Netzsperren sind u.E. kein taugliches Mittel, um den Zugang zu verhindern. Beim Sperren wer-
den oft auch rechtmässige Inhalte mitblockiert. Mit diesem „Overblocking“ werden die Mei-
nungsäusserungs- und Informationsfreiheit verletzt. Der Zugang zu Werken und Angeboten 
sollte u.E. deshalb - wenn überhaupt - nur in wirklich schwerwiegenden Fällen gesperrt wer-
den dürfen.  


 
 
Art. 66g E-URG Zustellung der aufklärenden Hinweise 


• Das vorgesehene Informationsverfahren muss, wenn ein solches eingeführt werden sollte, min-
destens zweistufig sein. Wir regen an, weitere Überlegungen anzustellen mit dem Ziel, Miss-
brauch in Peer-to-Peer-Netzwerken zielgerichtet und effektiv zu bekämpfen.  


 
 
Art. 66k E-URG Ausschluss der Verantwortlichkeit 


• Die vorgeschlagene Regelung sollte u.E. in dem Sinne präzisiert werden, dass Provider keine 
Überwachungs- oder Suchverpflichtungen haben.  


 
 
 
3. Vertrag von Peking und Vertrag von Marrakesch 
 


• Wir begrüssen und unterstützen die Ratifizierung der beiden folgenden Verträge der WIPO: 
Vertrag von Peking vom 24. Juni 2012 zum Schutz von audiovisuellen Darbietungen und Vertrag 
von Marrakesch vom 27. Juni 2013 zur Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für 
blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen. 


 
 
 
4. Zusätzliche Forderungen, die wir im Rahmen dieser Revision einbringen 
 
Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG (geltendes Recht) 


• Gemäss geltendem Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG gilt als Eigengebrauch „jede Werkverwendung der 
Lehrperson für den Unterricht in der Klasse“. Diese Formulierung deckt sich nicht mehr mit der 
Unterrichtsrealität. Art. 19 URG und die darauf basierenden Urheberrechtstarife umfassen Vor-
schul-, Primar-, Sekundarstufe I und II sowie Tertiärstufe. Der Unterricht „in der Klasse“ im Sinne 
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eines festen Klassenverbands findet nur in einem kleinen Teil der genannten Stufen statt und 
auch dort nicht durchgängig, wenn man Projektunterricht, klassenübergreifenden Unterricht 
oder klassenübergreifende Schullager mitberücksichtigt. Wir beantragen eine Anpassung von 
Art. 19 URG (geltendes Recht). Ziel muss sein, dass eine schulische Nutzung dann als gegeben 
betrachtet wird, wenn die Verwendung zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Ziels er-
folgt, unabhängig, ob dies im Klassenverband, im Projektunterricht oder in einem Modul auf 
Hochschulstufe erfolgt.  


 


 
Art. 13a und 35a (neu): Vergütungsanspruch gegenüber VoD-Anbietern 


• Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (Video on De-
mand VoD) hat das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Der auf Art. 13 URG beru-
hende Tarif hat 2015 erstmals zu keinen Einnahmen mehr geführt. Haben Filmurheberinnen und 
-urheber und Filmschauspielerinnen und -schauspieler am Vermietgeschäft aufgrund des Vergü-
tungsanspruchs von Art. 13 URG noch partizipiert, ist dies beim Zugänglichmachen nicht der Fall. 
Bei VoD-Anbietern handelt es sich häufig um marktmächtige Firmen. Schweizer Filme haben nur 
dann eine Chance, auf Plattformen angeboten zu werden, wenn die Lizenzgeber die Bedingun-
gen des Anbieters akzeptieren. Die Rückflüsse aus diesem neuen Geschäftsmodell sind für die 
Produzenten gering. Filmurheberinnen und -urheber und Filmschauspielerinnen und -
schauspieler gehen leer aus. 


• Die durch die Verlagerung des Vermietens physischer Werkexemplare zu Onlineangeboten ent-
standene Lücke soll durch einen neuen Art. 13a für die Filmurheberinnen und -urheber bzw. Art. 
35a für die Filmschauspielerinnen und -schauspieler geschlossen werden. Beantragt wird ein 
unverzichtbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch gegenüber dem Onlineanbieter für das Zu-
gänglichmachen der Werke im Rahmen von VoD-Angeboten. Schuldner der Vergütung wäre 
der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte Vergütung schuldet: die an die Produzentin abge-
führte Lizenzgebühr und die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheberinnen und Ur-
heber fliessende Entschädigung.  


 


 
Einführung eines Zweitveröffentlichungsrechts 


• Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen der Wissenschaft und der Gesellschaft und 
ermöglichen den Zugang zu und die langfristige Erhaltung von Wissen. Eine Voraussetzung für 
Open Access ist, dass Werke vollumfänglich frei zugänglich veröffentlicht werden können. Wir 
unterstützen deshalb die Forderung von SNF, Akademien der Wissenschaft, swissuniversities, 
Universitäten und Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentli-
chungsrecht. Ziel ist, dass Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Werke das Recht erhal-
ten, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke drei Monate nach der Erstveröffentlichung in 
einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen Homepage kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen.  


• Antrag zu Art. 382 Abs. 4 OR (neu): 
Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, kann der Verlaggeber nicht 
auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich zugänglich zu machen, nachdem: 
a. die Auflagen des Werkes gemäss Absatz 1 vergriffen sind oder 
b. bei Beiträgen gemäss Absatz 3 drei Monate nach dem vollständigen Erscheinen des Beitrages verstri-
chen sind. 


 
 
Art. 29 Abs. 2 Bst. b URG (geltendes Recht) Schutzdauer  


• Wir würden uns wünschen, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von 70 Jahren nach dem 
Tod des Urhebers, der Urheberin deutlich verkürzt werden, analog dem Patentrecht, wo es 
auch um den Schutz von geistigem Eigentum geht. Es ist nicht nachvollziehbar, dass einige we-
nige Rechtsnachfolger von profitablen Werken verhindern können, dass kulturelle Güter über 
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einen so langen Zeitraum der Allgemeinheit vorenthalten werden. Es ist uns aber bewusst, dass 
die Schutzdauer international geregelt ist und dass ein Alleingang der Schweiz schwierig um-
setzbar wäre, auch wegen vertraglichen Verpflichtungen. Dennoch möchten wir die Gelegenheit 
nutzen, um diese Forderung grundsätzlich anzubringen. 


 
 
Art. 25 Abs. 1 URG (geltendes Recht) Zitate 


• Das Zitatrecht nach Art. 25 URG sollte aus Gründen der Rechtssicherheit u.E. auch für Bildende 
Kunst, Fotografien sowie audio- und audiovisuelle Werke gelten (Fair-Use-Prinzip).  


• Antrag zu Art. 25 Abs. 1 (geltendes Recht): Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert 
werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang 
des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. 


 
 
Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken der public domain (copy fraud) 


• 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, der Urheberin sind Werke frei verwendbar und können 
(kommerziell) genutzt werden. Verschiedene Werke werden nun aber mit dem Copyright-
Zeichen gekennzeichnet, mit einer Creative Commons-Lizenz oder mit Nutzungsbestimmungen 
versehen. Wir werten das als nicht gerechtfertigte Anmassung eines Urheberrechts (Copyfraud). 
Im Vernehmlassungsbericht ist zu lesen, dass Copyfraud „in einem fundamentalen Widerspruch 
zum öffentlichen Interesse am ungehinderten Zugang zu Werken und zu den Überlegungen, die 
hinter einer Befristung des Urheberrechts stehen“ zu sehen ist. Wir beantragen die Einführung 
einer Regelung, die einer solchen Urheberrechtsanmassung wirksam entgegenwirkt. 


 
 
Folgerecht (droit de suite) für bildende Kunstschaffende 


• Beim Weiterverkauf von Werken der bildenden Kunst und der Fotografie im Kunsthandel sollten 
die Künstlerinnen und Künstler u.E. auch in der Schweiz an einem gegenüber dem letzten Ver-
kauf höheren Preis beteiligt sein. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz unterzeichne-
ten Berner Übereinkunft enthalten. 2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie verabschie-
det, die breit umgesetzt wurde. Wir beantragen deshalb die Einführung des Folgerechts für bil-
dende Kunstschaffende auch in der Schweiz.  


• Es ist uns bekannt, dass ein entsprechender Bericht in Arbeit ist (13.4083 Postulat „Erlös für 
Schweizer Künstlerinnen und Künstler“). Basierend auf diesem Bericht sollen Lösungen vorge-
schlagen werden, die das Folgerecht als Anspruch aufnehmen und festlegen, welchen Anteil die 
Künstlerinnen und Künstler erhalten (prozentual), wenn bei Weiterverkäufen höhere Preise er-
zielt werden. Die Umsetzung soll einfach und transparent erfolgen. Die Lösung müsste so aus-
gestaltet werden, dass effektiv und direkt die Künstlerinnen und Künstler (bzw. deren Nach-
kommen) profitieren. 


 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
SP Schweiz 


    


 
Christian Levrat      Chantal Gahlinger 
Präsident SP Schweiz      Politische Fachsekretärin SP Schweiz 





